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Aus dem heutigen dermatologischen
Therapiespektrum ist der Laser nicht
mehr wegzudenken. Das Einsatzgebiet
ist breit und umfasst sowohl »echte«
Dermatosen und Gefäßanomalien als
auch ästhetisch-kosmetische Indikatio-
nen. Grundsätzlich lassen sich ablative
Laser, die unspezifisch thermisch auf
Gewebe wirken, von nichtablativen La-
sern, die ihre Zielstrukturen gezielt
(z.B. durch selektive Fotothermolyse)
erfassen, unterscheiden. Die ersten me-
dizinisch eingesetzten Laser waren vom
ablativen Typ (z.B. CO2-Laser). Zu den
selektiv wirkenden Lasern gehören bei-
spielsweise der gepulste Farbstofflaser
oder die gütegeschalteten Lasertypen.

Nach einer Behandlung mit einem La-
ser treten je nach verwendetem System
verschiedene Begleitreaktionen wie Rö-
tungen, Schwellungen, Blasen oder
Krusten auf. Diese sind jedoch teilweise
obligat, von temporärer Natur und
dürfen nicht mit dem im allgemeinen
Sprachgebrauch benutzten Begriff der
Komplikation verwechselt werden. Im
Folgenden werden verschiedene Kom-
plikationen nach Lasertherapie gezeigt,
die einen permanenten Zustand zeigen
und als »Behandlungsfehler« zu wer-
ten sind. 

Zur Vermeidung solcher Komplikatio-
nen können qualitätssichernde Leitli-
nien, wie von der Deutschen Dermato-
logischen Lasergesellschaft (DDL) und
der Arbeitsgemeinschaft für Dermato-
logische Lasertherapie (ADL) erarbei-
tet, hilfreich sein (5).

Komplikationen in der
dermatologisch-ästhetischen Lasertherapie

1 Laserklinik Karlsruhe
2 Department of Dermatologic Surgery, Univer-

sity of California at San Francisco, USA

Abb. 1: Keloide sieben Monate nach CO2-Laserbehandlung eines Chloasmas. Mögliche Feh-
lerquelle: falsche Indikation, zu hohe Energiedichte und/oder zu viele Laserdurchgänge

Abb. 2a–c: a) Zustand nach Behandlung eines Naevus flammeus durch Diodenlaser. Mög-
liche Fehlerquelle: falscher Lasertyp, zu hohe Energiedichte. b) Zwei Wochen nach der
Laserbehandlung. c) Narbenkeloide drei Monate nach dem Lasereingriff

a

b c



2 derm (10) 2004

Eine zentrale Rolle kommt der Ausbil-
dung und Erfahrung des Therapeuten
zu. Die aktuelle Rechtssituation be-
schränkt nicht einmal die Anwendung
von Lasern durch medizinische Laien.
Zu fordern wäre ein professioneller ärzt-
licher Behandlungsstandard unter
fachärztlicher Supervision und mit
Sach- und Fachkundenachweisen (6).
Nur so ist eine korrekte Diagnose- und
Indikationsstellung möglich, was die
zwingende Voraussetzung für eine er-
folgreiche Lasertherapie darstellt. So
sollte bei geringsten Zweifeln an der
Dignität der Läsion immer eine histolo-
gische Untersuchung durchgeführt wer-
den. Maligne Entitäten sind im Allge-
meinen Kontraindikationen für eine
Laserbehandlung. Auch Nävuszellnävi
dürfen keiner Lasertherapie zugeführt
werden, da keine feingewebliche Kon-
trolle möglich ist und iatrogene Folge-
schäden nicht auszuschließen sind (2). 

Bei der Durchführung der Laseranwen-
dung sind Fehler bei der Einstellung
der Parameter, insbesondere der Ener-
giedichte und Kühlung zu vermeiden
(Abb. 1, 2a–c). Bei der aktuell breitge-
fächerten Palette an verschiedenen La-
sersystemen (8) ist eine umfassende
Fachkompetenz und Erfahrung idea-
lerweise in darauf ausgerichteten  Zen-
tren zu finden oder es sollte eine Be-
schränkung auf ausgewählte Segmente
erfolgen. Auch bei prinzipiell korrekten
Behandlungsparametern können Kom-
plikationen durch falsche Handfüh-
rung während der Applikation hervor-
gerufen werden. Zudem ist die Wahl
des richtigen Handstücks essenziell für
den Behandlungserfolg. Bei fokussier-
ten Sonden spielt der Abstand des
Handstücks zur Haut eine wichtige
Rolle. Die Kenntnis der Besonderheiten
der lokalen Hautbeschaffenheit und
der Anatomie seien als Faktoren er-
wähnt. Auch unbemerkte technische
Defekte (z.B. Ausfall der Kühlung, feh-
lerhafte Anzeige der gewählten Ener-
giedosis (Abb. 3–5) sind häufige Feh-
lerquellen.

Prinzipiell ist, soweit irgend möglich,
eine Probelaserung zu fordern (4). Dies
lässt dem erfahrenen Therapeuten die

Abb. 3: Unerwünschte kosmetisch stark beeinträchtigende Purpura sechs Tage nach Farb-
stofflaserbehandlung (20 ms, 595 nm). Fehlerquelle: Die auf dem Laserdisplay angezeigte
Energiedichte stimmte nicht mit der tatsächlichen Energiedichte überein und war 30% zu
hoch

Abb. 4: Multiple atrophe Narben nach Laserepilation durch Diodenlaser. Mögliche Feh-
lerquelle: zu hohe Energiedichte und/oder unzureichende Kühlung

Abb. 5: Narben nach Behandlung von kaum sichtbaren Teleangiektasien am Oberlid durch
IPL-Gerät. Mögliche Fehlerquelle: zu hohe Energiedichte oder unzureichende Kühlung
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Möglichkeit zur individuellen und opti-
malen Anpassung der Therapie und er-
möglicht dem Patienten eine differen-
ziertere Entscheidung hinsichtlich der
weiteren Behandlung. Trotz aller Vor-
sicht lassen sich Komplikationen nicht
in allen Fällen vermeiden. Jedoch könn-
ten so die Auswirkungen von unvorher-
sehbaren und eventuell unvermeidli-
chen permanenten Nebenwirkungen
minimiert werden. Die Beachtung
grundliegender Sicherheitsbestimmun-
gen wie beispielsweise das Tragen der
entsprechenden Schutzbrillen ist ele-
mentar (Abb. 6), um auch die Behand-
ler vor möglichen Schäden zu schützen.

Selbstverständlich ist eine umfassende
Aufklärung des Patienten vor der ers-
ten Probebehandlung unerlässlich. Die
entsprechende sorgfältige, jederzeit
nachvollziehbare Dokumentation ver-
steht sich von selbst. Hierbei ist es er-
forderlich, dem Patienten die Risiken
und Chancen in einer Weise zu ver-
deutlichen (z.B. unter Zuhilfenahme
von geeigneten Informationsblättern),
dass er nach Erlangung einer gewissen
Kompetenz eine Entscheidung für oder
gegen die Behandlung treffen kann
(»informed consent«). Der Patient ist
stets nach dem bewährten Motto von
Léon Goldman »Don’t use a laser, if
you don’t need it« über geeignete
Alternativmöglichkeiten aufzuklären.

Kommt es trotz aller Sorgfalt und Um-
sicht des Arztes zu einer Reklamation
durch den Patienten sollten folgende
Punkte beachtet werden: Nur in einem
relativ geringen Teil der Fälle liegt ein
echter Behandlungsfehler vor. Das An-
liegen und die Beschwerden der Betrof-
fenen müssen jedoch in jedem Fall stets
ernst genommen werden. Patienten
mit überzogenen unrealistischen Er-
wartungsansprüchen sollten idealer-
weise im Vorfeld herausgefiltert wer-
den. Sehr hilfreich ist im Einzelfall eine
gute Fotodokumentation. Nicht selten
ist dem reklamierenden Patienten das
Ausmaß oder die Schwere des initialen
Befunds nicht mehr gegenwärtig.

Bei Problemen berät sowohl Patienten
als auch Ärzte die »Gutachterstelle für

Fragen ärztlicher Haftung«, die über
die zuständige Ärztekammer zu erfra-
gen ist. Ein durch den Auszug aus ei-
nem Patientenbrief illustrierter Fall
(Abb. 7), bei dem definitiv kein ärztli-
cher Behandlungsfehler zugrunde lag,
konnte durch diese Institution geklärt
werden.

In vielen Fällen ist es unmöglich, »ad
hoc« zu entscheiden, ob wirklich ein
Behandlungsfehler vorliegt, der gege-
benenfalls uneingeschränkt zugegeben
werden sollte. Ein entsprechender Ver-
sicherungsschutz ist für jeden prakti-
zierenden Arzt unerlässlich.

Das Lexikon des Arztrechts (7) defi-
niert einen ärztlichen Behandlungsfeh-
ler wie folgt: »Ein Behandlungsfehler
liegt vor, wenn der Arzt bei der medizi-
nischen Behandlung, die nach den Er-
kenntnissen der medizinischen Wis-
senschaft unter den jeweiligen Umstän-
den objektiv erforderliche Sorgfalt au-
ßer Acht gelassen hat, das heißt die-
jenige Sorgfalt, die der Verkehr von
einem ordentlichen, pflichtgetreuen
Durchschnittsarzt der in Betracht kom-
menden ärztlichen Fachgruppe in der
konkreten Situation erwartet.«

Gelingt der außergerichtliche Vergleich
der Parteien nicht, ist der Rechtsweg
vorgezeichnet. Im Unterschied zu den
Vereinigten Staaten gibt es in Deutsch-
land Richtlinien für die Höhe des
Schmerzensgeldes. In den USA wird
die Höhe der Entschädigung von den
Geschworenen, also medizinischen Lai-
en bestimmt. Dieser Umstand führt
nicht selten zu absurd anmutenden
Fällen. So wurde der klagenden Partei
eines Kindes mit Streptokokken-B-
Meningitis, das zu spät ein Antibioti-
kum erhielt, 107,8 Millionen US-Dollar
zugesprochen.

Allein im Staat Massachusetts wurden
zwischen 1990 und 1999 2.766 Scha-
densersatzklagen mit einem Gesamt-
volumen von 814 Millionen US-Dollar
geführt. Am häufigsten betroffen wa-
ren Gynäkologen mit durchschnittli-
chen Forderungen von 476.776 US-
Dollar (1). 

In einem Fall in Deutschland erhielt die
Familie eines Kindes mit apallischem
Syndrom nach ärztlichem Behand-
lungsfehler einmalig 210.000 Euro und
eine Rente von 400 Euro/Monat. Die
Frage der Verhältnismäßigkeit soll hier
unkommentiert bleiben.

Die Ambivalenz eines Entschädigungs-
verfahrens wird im Konflikt zwischen
den durchaus berechtigten Ansprü-
chen der Geschädigten und den hor-
renden Versicherungsprämien der
Haftpflichtversicherer deutlich, die die
ärztliche Berufsausübung zunehmend
behindern, was am Beispiel der USA
deutlich wird. Dies unterstreicht die
Notwendigkeit einer verstärkten Prä-
vention durch stets aktuelle Evaluie-
rung der Risiken und die Erarbeitung
von Vermeidungsstrategien sowie de-
ren Veröffentlichung.

Abb. 6: Die Untersuchung an der Spaltlam-
pe zeigt eine runde fokale Läsion im hinte-
ren Anteil der Linse mit subkapsulärem
und kortikalem Defekt. Fehlerquelle: Vom
Therapeuten unbeabsichtigte Auslösung ei-
nes Nd:YAG-Laserimpulses (2) 

Es ist an der Zeit, daß Sie Ihrer
Verantwortung gerecht werden.
Ich fordere Sie zum Schaden-
ersatz und einer Schmerzens-
geldzahlung auf. In diesem Fall
würde ich die Angelegenheit als
abgeschlossen betrachten.
Andernfalls ist der Sachverhalt
nicht mehr auf persönlicher
Ebene zu lösen und wird an die
entsprechenden Gremien zur
Untersuchung weitergeleitet.

Ich warte auf Ihre Antwort

Abb. 7: Auszug aus einem Patientenbrief
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